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vom See, welche vorher Aebte zu Garsten waren,

nach diesen Anton Wolfrath , früher Abt zu Wilhc-

ring. Erst nach dessen 1639 erfolgtem Tode wurde

wieder ein Kremsmünstermönch, Bonifazins Regele,

von seinen Mitbrüdern selbst zum Abte gewählt.

§. 829. Ueberemkunst zwischen Passn» und Oesterreich über die

Prälatenwahlen und Klosteruntersuchungen.

Die Klöster suchten auch jetzt, wie in den vori¬

gen Zeiten die Bestätigung ihrer Stiftung, Güter

und Privilegien von dem jedesmahligen neuen Landes¬

fürsten zu erlangen. Um ein einziges Beispiel anzu¬

führen, ertheilten unter andern die Kaiser Marmi-
lianll. im I. 1568, Rudolfll. 1577, Matthias 1613

dem Kloster Lilienfeld die angesuchte Bestätigung. —

Daß die Landesfürsten auch die Klöster, Behufs der

Verbesserung, untersuchen ließen, ist in der Geschichte

dieses Zeitraums mehremahle vorgekommen. Weil

auch der Diözesanbischof vermög der ihm zustechenden

Gerichtsbarkeit über die davon nicht befreiten Klöster

seine Rechte in Betreff der Prälatenwahl und der

Klosteruntersuchung hatte, so geriethen diese Rechte

mit denen des Landesfürsten nicht selten in Zusammen¬
stoß, und gaben zu verschiedenen Streitigkeiten zwi¬

schen Paffau und dem Hause Oesterreich Anlaß. Dem
1 Bischof Urban gelang es, als er 1592 zu Wien war,
eine gegenseitige Uebereinkunft zu bewirken, worin
diese Streitigkeiten auf folgende Weise beigelegt wur¬

den : 1 ) Der Wahl sollen bloß die Abgeordneten des

Diözesanbischofes beiwohnen, die Kommissäre des Lan-


	-

